
2868 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 28. Juni 1984 betreffend 

ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik österreich und 

der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien betreffend 

die grenzüberschreitende Beförderung von Personen und Gütern auf 

der Straße samt Zusatzprotokoll 

Das gegenständliche Abkommen schafft für den gewerbsmäßigen 

Personenverkehr auf der Straße zwischen Österreich und Rumänien 

erstmals eine vertragliche Grundlage; hinsichtlich des gewerbs

mäßigen Straßengüterverkehrs soll dadurch die am 27. Mai 1964 

unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für 

Handel und Wiederaufbau der Republik österreich und dem Mini

sterium für Transport und Fernmeldewesen der Rumänischen Volks

republik ersetzt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von Gesetzen im 

Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Staatsvertrages 

nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 10. Juli 1984 in Verhandlung genommen und ein

stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein

spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirtschaftsausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 28. Juni 1984 be

treffend ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik öster

reich und der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien 

betreffend die grenzüberschreitende Beförderung von Personen 

und Gütern auf der Straße samt Zusatzprotokoll wird kein Ein

spruch erhoben. 

Wien, 1984 07 10 

Dipl.-Kfm. Dr. Pis e c 

Berichterstatter 

lng. E der 

Obmann 
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